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Betrifft: Begutachtung des Bundesgesetzes über technische Studien richtungen 
(TECH-StG 1990) mit der GZ 68213/101-15/89 

In der Anlage übermittelt die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau die Stellung
nahme zum ·Entwurf des neuen Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen 
(TECH-StG 1990). 

Di.e Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau begrüßt die Reform der technischen 
Studien richtungen, da diese bereits unbedingt erforderlich ist. Die wichtigsten Reformziele 
(Informatikintegration, Fremdsprachenintegration, breite Wahlmöglichkeiten, Verkürzung 
der Studienzeiten, Hebung des Lernniveaus, Entspezialisierung, Deregulierung der Stu
dienvorschriften, bessere Orientierung der Studierenden) werden größtenteils von der 
Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau unterstützt. Die Reformansätze wurden 
allerdings nicht entsprechend in dem vorliegenden Gesetzesentwurf umgesetzt. 

Die Kritikpunkte der Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau sind aus der Anlage 
ersichtlich. Falls die begründeten Einwände keine Berücksichtigung im Bundesgesetz über 
technische Studienrichtungen (TECH-StG 1990) finden, kann die Fakultätsvertretung der 
Fakultät Maschinenbau der Gesetzesneufassung nicht zustimmen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

(Vorsitzender rtretung 
der Fakultät Maschinenbau) 

/ 
Anlage: Begutachtung der Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau zum 

Entwurf des Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen 
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Begutachtung 

der 

Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau 

zum Entwurf des 

Bundesgesetzes über Technische Studienrichtungen 

Wien, am 2. März 1990 
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EINLEITUNG 

Zunächst ist die Einsicht in die Notwendigkeit der Reform der technischen Studienrichtun
gen zu begrüßen. Der Schwerpunkt der Technikreform darf sich nicht ausschließlich auf 
technokratische Fragestellungen beschränken, sondern muß sich verstärkt auf inhaltliche 
Fragen, wie fachübergreifende Lehre, projektorientiertes Studieren, etc. beziehen. 

Das Ziel der Reform mu ß es sein, unter den gegebenen Bedingungen (freier Universitäts
zugang, Stand der Wissenschaft und Technik, Geschwindigkeit des Fortschritts, Bedeu
tung der universitären Lehre für Staat, Gesellschaft und Umwelt) eine zeitgemäße Formu
lierung der legistischen, organisatorischen und finanziellen Anforderungen zu finden. 
Angriffspunkte einer Reform müssen demnach sein: 

Einführungsphase: 

Die erste Woche des Studiums ist für Einführungsveranstaltungen zu reservieren. Dies 
führt zu höherer Studienmotivation und besserer Studienplanung und kann durch die"Aus
einandersetzung mit den eigenen Vorstellungen über das Studium die Drop-out-Rate 
verringern. 

Lehr- und Lernformen, projektorientiertes Studieren: 

Die Inhalte und Methoden des Lernens an der Universität entsprechen nicht den Ansprü
chen einer qualifizierten wissenschaftlichen Ausbildung. Insbesondere die Einbindung 
projektorientierter Studienanteile, die Arbeit in Kleingruppen und die Einführung neuer 
Lehr- und Lernformen (z.B.: Ringvorlesungen) führen zu einer Effizienzsteigerung der 
Ausbildung und heben das Lernniveau durch Hinführung zu problemorientierten Sichtwei
sen und Vermittlung sozialer Qualifikationen (Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit). 

Die Betreuung von Kleingruppen wird durch den vermehrten Einsatz von Fachtutorien auch 
bei großen Hörerzahlen ermöglicht. Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau 
weist aber darauf hin, daß Fachtutoren nur als Ergänzung aber keinesfalls als Ersatz für 
AssistentensteIlen gesehen werden können. 

Fachü berg reifende Studienanteile 

Aus öffentlichem Interesse ist neben der rein technischen Ausbildung eine Integration von 
ökologischen und sozialen Inhalten unbedingt erforderlich. um den Anforderungen der In
genieurverantwortung und Technikfolgenabschätzung gerecht werden zu können. Die 
Einbindung fachüberg reifender Sttidienanteile führt zu einer Hebung des Problembewu ßt
seins und dient der Vermittlung deiFähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen. 
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Studiengestaltungsmöglichkeiten: 

Da StudiengestaltungsmOglichkeiten wie Fächertausch und Studium irregulare die Stu
dienmotivation erhOhen und einen selbständigen und eigenverantwortlichen Umgang mit 
den Inhalten und Zielen des Studiums fOrdern, lehnt die Fakultätsvertretung der Fakultät 
Maschinenbau jede Einschränkung des Fächertausches ab. Stattdessen fordert die 
Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau eine einfachere Handhabung des Fächer
tausches und eine Verwaltungsvereinfachung beim Ansuchen um ein Studium irregulare. 

Studienzeitverkürzung : 

Die hohen durchschnittlichen Studiendauern beruhen primär auf dem Umstand, daß der 
tatsächliche Aufwand der Studierenden in keinem Verhältnis zu den angerechneten 
Semesterwochenstunden steht. Au ßerdem liegen die Gründe für überlange Studiendauern 
in einer ungenügenden sozialen Absicherung der Studierenden, einer Überfrachtung der 
Studienpläne, geringer Effizienz der Wissensvermittlung sowie in fehlenden Ressourcen 
bei der Durchführung von Labors und Praktika. 
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ALLGEMEINER TEIL 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau begrüßt die Reform des Bundesgeset
zes über technische Studienrichtungen. Mit den allgemeinen Zielsetzungen der Reform der 
technischen Studienrichtungen wie Integration neuer Fächer, Korrektur von Fehlentwik
klungen und Minderung von Strukturproblemen, kann die Fakultätsvertretung der Fakultät 
Maschinenbau konform gehen. Ebenso liegt es im Interesse Fakultätsvertretung der 
Fakultät Maschinenbau, eine breite Grundlagenausbildung zu erreichen, ohne durchge
hende Reglementierung des Studienablaufes und mit hohen fachlichen Ansprüchen. Zu 
den wichtigsten Reformzielen nimmt die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau 
wie folgt Stellung: 

1. Informatikintegration 

Die Aufnahme einer Basisausbildung in Informatik in die Grundlagenfächer wird von der 
Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau befürwortet. Allerdings ist eine Erweite
rung der Grundlagenfächer mit ökologischen, gesellschaftlichen und künstlerischen Inhal
ten unabdingbar erforderlich, um den Anforderungen der Ingenieurverantwortung und 
Technikfolgenabschätzung gerecht werden zu können. Diese Fächer sind in den Pflichtteil 
des ersten als auch des zweiten Studienabschnittes aufzunehmen. 

2. Fremdsprachenintegration 

Dieses Reformziel wird von der Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau grundsätz
lich unterstützt, allerdings ist die Einschränkung aufdie englische Sprache abzulehnen. Die 
fremdsprachigen Pflichtlehrveranstaltungen müssen parallel auch in deutsch angeboten 
werden. 

3. Breite Wahlmöglichkeiten 

Breite Wahlmöglichkeiten werden grundsätzlich von der Fakultätsvertretung der Fakultät 
Maschinenbau begrü ßt, allerdings wird diesem Reformziel im Gesetzestext nicht entspro
chen, vor allem durch den Wegfall des Fächertausches und die Beschränkung der 
Wahlfächerkataloge auf 450 Semesterwochenstunden für jede Studienrichtung. Insbeson
dere ist im Maschinenbau zu befürchten, daß die von der Fakultät selbst angebotenen 
Lehrveranstaltungen gegenüber außerfakultären Teilen interfakultärer Studienschwer
punkte, insbesondere Verkehrstechnik, Umwelttechnik, Biomedizin, bevorzugt werden, da 
die anderen Fakultäten auf die StudienplanersteIlung keinen direkten Einfluß haben. 

Anzumerken wäre, daß die unter diesem Punkt angeführten nichttechnischen Fächer (Öko
logie, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Fächer) in den Plichtteil des Studiums (vgl. 
Punkt 1) aufgenommen werden müßten. 

\ I 
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4. Verkürzung der Studienzeiten 

Abgesehen davon, daß die Verkürzung der Studienzeiten grundsätzlich befürwortet wird, 
konnte eine Umsetzung im Gesetzestext nicht entdeckt werden. Eine Festlegung der Re
gelstudienzeit durch Hausnummern ohne entsprechende Begleitmaßnahmen wird als un
zureichend abgelehnt. Au ßerdem lehnt die Fakultätsvertretung der F.akultät Maschinenbau 
eine geplante Studienzeitverkürzung durch Verschulungstendenzen ab (siehe Prüfungs
ketten, Zulassungsvoraussetzungen). 

5. Hebung des Lernniveaus 

Dieses Reformziel kann von der Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau vollinhalt
lich unterstützt werden. Qualitiv hochstehende Lernprozesse können nur durch gezielte 
Förderung von Gruppenarbeiten, Fachtutorien, interfakultäre Projekte und verstärkten 
Übungsbetrieb mit ausreichender Betreuung (Fachtutoren) erreicht werden. 

6. Entspezialisierung 

Eine Entspezialisierl!ng wird von Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau prinzipiell 
für richtig gehalten, diese kann aber nur durch die Integration nichttechnischer, interuniver
sitärer und interfakultärer Fächer erreicht werden. 

7. Deregulierung der Studienvorschriften 

Eine Deregulierung der Studienvorschriften erscheint der Fakultätsvertretung der Fakultät 
Maschinenbau unbedingt erforderlich, eine konsequente Verfolgung dieses Reformzieles 
konnte jedoch im Gesetzestext nicht festgestellt werden. Die Eliminierung des Fächertau
sches steht im eindeutigen Widerspruch zu den formulierten Zielen unter Punkt 7, da dieser 
für die flexiblere Gestaltung des Studiums unbedingt notwendig ist. Zur einfacheren 
Handhabung des Fächertausches im Pflichtfachrahmen schlägt die Fakultätsvertretung 
der Fakultät Maschinenbau vor, daß die Hälfte der Semesterwochenstunden des mögli
chen Tauschvolumens nur bei der Diplomprüfungskommission anzuzeigen ist. 

8. Bessere Orientierung des Studierenden 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau stellt fest, daß eine bessere Orientie
rung der Studierenden nur durch die Einbindung geeigneter Fächer in den ersten Studie
nabschnitt und bestmögliche Information über das Lehrveranstaltungsangebot erreicht 
werden kann, aber keineswegs durch die Einführung von kurzen "Prüfungsabfolgen". 
Prüfungsketten führen in jedem Fall zu Stehzeiten im Studium, wodurch sich zwangsläufig 
eine Studienzeitverlängerung ergibt. Dies widerspricht aber dem Reformziel der Studien
zeitverkürzung. 

\ 
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STELLUNGNAHME ZUM GESETZESTEXT 

ad Abschnitt 11 § 3 Abs. 5 

Wir begrü ßeri das Reformziel, die tatsächliche Studienzeit zu verkürzen, möchten aber 
darauf hinweisen, daß alleine durch die willkürliche Festlegung einer Obergrenze der 
Anzahl der Semesterwochenstunden das vorgesehene Reformziel nicht erreicht wird. Eine 
Verkürzung der tatsächlichen Studienzeit durch eine Obergrenze von Semesterwochen
stunden kann nur gekoppelt mit einer Festsetzung des Aufwandsfaktors für den tatsächli
chen Zeitbedarf des Studierenden erfolgen (siehe Abschnitt 11 §3 Abs.6). Aus organisato
rischen Gründen ist eine Festlegung der Obergrenze für dieSemesterwochenstunden der 
Studienrichtung Maschinenbau von 200 SWS ausreichend, um eine Straffung des Lehran
gebotes zu erzielen. 

Eine Obergrenze der Semesterwochenstunden des ersten Studienabschnittes erscheint 
uns erforderlich, um auch weiterhin einen problemlosen Wechsel des Studienortes nach 
Absolvierung des ersten Studienabschnittes zu ermöglichen. Wir schlagen daher eine Be
grenzung der Semesterwochenstunden des ersten Studienabschnittes auf 40% des Seme
sterwochenstundenumfanges des gesamten Studiums vor. 

ad Abschnitt 11 § 3 Abs. 6 

Für das Verhältnis der Stundenzahllaut Studienplan zum zusätzlichen Studienaufwand pro 
Lehrveranstaltung hat die Studienkommission den einzelnen Lehrveranstaltungstypen 
einen Aufwandsfaktor kleiner als zwei zuzuweisen. 

Zur Festsetzung des zusätzlichen Studienaufwandes pro Lehrveranstaltung reichen die 
Angaben des Leiters der Lehrveranstaltung nicht aus. Dies kann nur durch eine statistische 
Erhebung seitens der Universitätsdirektion bei den betroffenen Studierenden durch Aus~ 
füllen eines entsprechenden Formulars bei Abholung des Zeugnisses erfolgen. Die Stu
dienkommission hat die Aufgabe, Überschreitungen des zugewiesenen Aufwandsfaktors 
festzustellen, und gegebenenfalls dafür zu sorgen, daß parallele Lehrveranstaltungen 
(z.B.: Lehraufträge) angeboten werden. 

ad Abschnitt 11 § 3 Abs. 7 

Um zu verhindern, daß es zu Teilprüfungen mit zu großem Umfang kommt, fordert die 
Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau, daß eine Teilprüfung über maximal 6 
Vorlesungsstunden abgehalten werden darf. Die Studienkommission soll die Möglichkeit 
erhalten, Einblick in und Einflußaufdie Prüfungsinhaltezu nehmen, und somit Art und Inhalt 
der Prüfungen zu kontrollieren. Die Absolvierung von Übungen und Lehrveranstaltungen 
als Zulassungsvoraussetzung soll auf keinen Fall verpflichtend gemacht werden. / 
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ad Abschnitt 11 § 4 Abs. 1 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich gegen die Einführung von 
vier verschiedenen Studien richtungen Wirtschaftsingenieurwesen aus, da dadurch die ge
meinsame Koordination der verschiedenen Wirtschaftsingenieurstudienrichtungen nicht 
geWährleistet scheint. Statt dessen schlagen wir eine einheitliche Studien richtung Wirt
schaftsingenieur mit verschiedenen inhaltlichen Untergliederungen vor. 

ad Abschnitt 11 § 4 Abs. 2 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich gegen die vorgeschlage
ne Regelung der Begrenzung auf maximal drei Studienzweige aus, stattdessen fordern wir 
die Abschaffung der Studienzweige und Ersatz durch ein Studienschwerpunktsmodell 
(siehe Anhang 1). 

ad Abschnitt 11 § 5 Abs. 2 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau fordert eine Erweiterung der Fächer 
der ersten Diplomprüfung auf ökologische, gesellschaftliche und künstlerische Grundla
gen. Dabei sollten primär Inhalte bezüglich Ingenieurverantwortung und Technikfolgenab
sChätzung vermittelt werden. 

ad Abschnitt 11 § 5 Abs. 4 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich entschieden gegen Zu las
sungsvoraussetzungen aus, da dies nur zu einer weiteren Verschulung der Universitäten 
führen würde. Außerdem ist durch diesen Vorschlag keine Studienzeitverkürzung zu 
erwarten, da Stehzeiten im Studium gefördert werden . 

. ad Abschnitt 11 § 6 Abs.1 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau erkennt keinen Grund fürden Wegfall 
der Möglichkeit, die erste Diplomprüfung als kommissionelle Prüfung vor einem Prüfungs
enat abzuegen, und fordert daher die Beibehaltung dieser Möglichkeit. 

ad Abschnitt 11 § 6 Abs. 2 

Um zu verhin."dern, daß es zu Teilprüfungen mit zu großem Umfang kommt, fordert die 
/ Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau, daß eine Teilprüfung über maximal 6 
Vorlesungsstunden abgehalten werden darf. Die Studienkommission soll die Möglichkeit 

I erhalten, Einblick in und Einflußaufdie Prüfungsinhaltezu nehmen, und somit Art und InQalt 
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der Prüfungen zu kontrollieren. Die Absolvierung von Übungen und lehrveranstaltungen 
als Zulassungsvoraussetzung soll auf keinen Fall verpflichtend gemacht werden. 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau bemängelt, daß im Gesetz "lehrveran
staltungen, bei denen der Erfolg der Teilnahme zu beurteilen ist" erwähnt werden, ohne das 
näher beschrieben wird, welche Methoden der Erfolgskontrolle dabei zulässig sind und 
welche lehrveranstaltungstypen zu dieser Kathegorie zählen. Es besteht die Gefahr, durch 
die Verwendung des Begriffes "lehrveranstaltungen, bei denen der Erfolg der Teilnahme 
zu beurteilen ist", die Einführung der Pflichtteilnahme an lehrveranstaltungen und andere 
Reglementierungsmethoden zu rechtfertigen. 

ad Abschnitt 11 § 6 Abs. 4 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich entschieden gegen Zu las
sungsvoraussetzungen aus, da dies nur zu einer weiteren Verschulung der Universitäten 
führen würde. Außerdem ist durch diesen Vorschlag keine Studienzeitverkürzung zu 
erwarten, da Stehzeiten im Studium gefördert werden. 

ad Abschnitt 11 § 7 Abs. 1 

Die Ausweitung der Wahlmöglichkeiten im zweiten Abschnitt wird begrü ßt. Besonders 
wichtig erscheint die Einführung von 15 frei wählbaren Wahlfachstunden, da hier leicht in
terdisziplinäre und nichttechnische Fachgebiete, sowie Auslandsstudien in das Studium 
eingebracht werden können. Eine wirkliche Ausweitung der W~hlmöglichkeiten ergibt sich 
jedoch nur bei Beibehaltung des Fächertausches. Dieser stellt ein Instrument bei der 
individuellen Studiengestaltung im Pflichtfachteil des zweiten Abschnittes dar, der durch 
das neue Gesetz verloren gehen würde. Au ßerdem spricht sich die Fakultätsvertretung der 
Fakultät Maschinenbau dafür aus, daß ein Teil des Fächertausches bei der Diplomprü
fungskommission nur mehr anzeigepflichtig ist, um den Verwaltungsaufwand bei nichtge
nehmigten Fächertauschansuchen zu minimieren. 

ad Absch nitt 11 § 7 Abs. 4 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich gegen die Festlegung einer 
Untergrenze bei den Pflichtfächern der zweiten Diplomprüfung aus. Bei der Obergrenze der 
Plichtfächer der zweiten Diplomprüfung fordert die Fakultätsvertretung der Fakultät Ma
schinenbau eine Begrenzung auf 50 %. 

Bei der Festlegung derObergrenze der Pflichtfächerfürdie zweite Diplomprüfung ist darauf 
zu achten, daß ein Studienschwerpunktsmodell (siehe Anhang 1) möglich ist, da derzeit 
Studienrichtungen, die mit der Reduktion auf drei Studienzweige nicht auskommen, diese 
Variante ernsthaft diskutieren. .;; 
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ad Abschnitt 11 § 7 Abs. 5 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich entschieden gegen eine 
Beschränkung derWahlfachkataloge auf 450 Wochenstunden aus, da dies eine Einschrän
kung der Lehre und der Vielfa1t der Lehrmeinungen darstellt. Es ist von besonderer 
Bedeutung, im Rahmen der Wahlplichtfächer aus unterschiedlichen Angeboten auswählen 
zu können. Insbesondere ist im Maschinenbau zu befürchten, daß die von der Fakultät 
selbst angebotenen Lehrveranstaltungen gegenüber außerfakultären Teilen interfakultä
rer Studienschwerpunkte, insbesondere Verkehrstechnik, Umwelttechnik, Biomedizin, 
bevorzugt werden, da die anderen Fakultäten auf die StudienplanersteUung keinen direkten 
Einfluß haben. 

ad Abschnitt 11 § 7 Abs. 6 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau kritisiert die fehlende Festlegung einer 
Mindestgröße derWahlfächerkataloge. Bei engherziger Auslegung dieses Paragraphens 
durch die Hochschullehrer könnte durch Beschränkung der Wahlfachkataloge auf die 
Anzahl der zu wählenden Semesterwochenstunden die Wahlmöglichkeit der Studierenden 
vollständig unterlaufen werden. Die FakultätsvertretungderFakultät Maschinenbau fordert 
daher eine im Gesetz festzuschreibende Untergrenze der Sttlndenzahl jedes einzelnen 
Wahlfachkataloges von mindestens der dreifachen Anzahl der aus diesem Katalog zu wäh
lenden Semesterwochenstunden. 

Im Bereich der gebundenen Wahlfächer darf maximal die Häfte des zu wählenden 
Fächerumfanges aus einem einzigen Wahlfachkatalog entnommen werden, um die in den 
Reformzielen geforderte Entspezialisierung zu erreichen. 

ad Abschnitt 11 § 7 Abs. 7 

Die Eliminierung des Fächertausches steht im eindeutigen Widerspruch zu den formulier
ten Zielen unter Punkt 7, da dieser für die flexiblere Gestaltung des Studiums unbedingt 
notwendig ist. Die Studienkommission hat einen Austausch von Pflicht- und Wahlfächern 
(bzw. Teile davon) im Ausmaß von maximal 50 % der im Studienplan vorgesehenen 
Stunden zu genehmigen, wenn dies .im Hinblick auf wissenschaftliche Zusammenhänge 
oder eine Ergänzung der wissenschaftlichen Berufsvorbildung sinnvoll erscheint. Zur 
einfacheren Handhabung des Fächertausches sowohl im Pflicht- als auch im Wahlfachbe
reich schlagen wir vor, daß die Hälfte des möglichen Tauschvolumens nur bei der 
betreffenden Diplomprüfungskommission anzuzeigen ist. 

ad Abschnitt 11 § 7 Abs. 8 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich entschieden gegen Zulas
sungsvorau~setzungen aus, da dies nur zu einer weiteren Verschulung der Universitäten 
führen würde. Außerdem ist durch diesen Vorschlag keine Studienzeitverkürzung zu 
erwarten, ~a Stehzeiten im Studium gefördert werden. 

( 
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ad Abschnitt 11 § 8 Abs. 1 

Das Thema der Diplomarbeit hat mit einem der gewählten Studien richtung zugehörigen 
Fach in Bezug zu stehen. Die Vergabe des Diplomarbeitsthemas an die Ablegung der 
ersten Diplomprüfung zu binden, widerspricht dem Reformziel, daS Studium zu verkürzen. 
Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich für die Festsetzung eines 
realistischen Semesterwochenstundenrahmens für die Durchführung der Diplomarbeit 
aus. Diese ist im Studienplan festzusetzen. 

ad Abschnitt 11 § 8 Abs. 4 

Der Präses der zuständigen Prüfungskommission hat auf Antrag des Kandidaten zu 
bewilligen, daß die Diplomarbeit von mehreren Universitätslehrern betreut und begutachtet 
wird. Ebenso hat der Präses die gemeinsame Bearbeitung eines Diplomarbeitsthemas 
durch zwei oder mehrere Kandidaten zu genehmigen. Eine gesonderte Beurteilung der 
einzelnen Kandidaten erscheint uns hier jedoch nicht notwendig und in der Praxis nicht 
durchführbar. 

ad Abschnitt 11 § 9 Abs. 1 

Zulassungsvoraus~etzungen zu Teilprüfungen der zweiten Diplomprüfung sind abzuleh
nen, da sie zwangsläufig zu Studienzeitverzögerungen führen und prüfungsorientiertes 
Studieren fördern. 

ad Abschnitt 11 § 10 Abs.1 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau erkennt keinen Grund für den Wegfall 
der Möglichkeit, die erste Diplomprüfung als kommissionelle Prüfung vor einem Prüfungs
enat abzuegen, und fordert daher die Beibehaltung dieser Möglichkeit. 

ad Abschnitt 11 § 10 Abs. 2 

Um zu verhindern, daß es zu Teilprüfungen mit zu großem Umfang kommt, fordert die 
Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau, daß eine Teilprüfung über maximal 6 
Vorlesungsstunden abgehalten werden darf. Die Studienkommission soll die Möglichkeit 
erhalten, Einblick in und Einfluß auf die Prüfungsinhalte zu nehmen, und somit Art und Inhalt 
der Prüfungen zu kontrollieren. Die Absolvierung von Übungen und Lehrveranstaltungen 
als Zulassungsvoraussetzung soll auf keinen Fall verpflichtend gemacht werden. 

\ 

\ 

-10~,. 

J 

I 
( 

26/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)16 von 26

www.parlament.gv.at



• 
26/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 17 von 26

www.parlament.gv.at



ad Abschnitt 11 § 10 Abs 3 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau bemängelt. daß im Gesetz "Lehrveran
staltungen • bei denen der Erfolg der Teilnahme zu beurteilen ist" erwähnt werden. ohne da ß 
näher beschrieben wird. welche Methoden der Erfolgskontrolle dabei zulässig sind und 
welche Lehrveranstaltungstypen zu dieser Kategorie zählen. Es besteht die Gefahr. durch 
die Verwendung des Begriffes "Lehrveranstaltungen. bei denen der Erfolg der Teilnahme 
zu beurteilen ist". die Einführung der Pflichtteilnahme an Lehrveranstaltungen und andere 
Reglementierungsmethoden zu rechtfertigen. 

ad Abschnitt 11 § 10 Abs. 4 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich entschieden gegen Zu las
sungsvoraussetzungen aus. da dies nur zu einer weiteren Verschulung der Universitäten 
führen würde.· Außerdem ist durch diesen Vorschlag keine Studienzeitverkürzung zu 
erwarten. da Stehzeiten im Studium gefördert werden. 

ad Abschnitt 111 § 11 Abs. 2 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich gegen die verplichtende 
Absolvierung von Lehrveranstaltungen im Umfang von 12 Semesterwochenstun.den aus. 
da dies zu einer Mehrbelastung der Dissertanten und dadurch zu ei:nerVerlängerung der 
Dissertationszeit führt. Besonders benachteiligt sind dabei Dissertanten. welche nicht mehr 
auf der Universität tätig sind. und dadurch große Schwierigkeiten haben. diese Lehrveran
staltungen zu besuchen. 

ad Abschnitt IV 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau fordert auch bei den Kurzstudien und 
den Aufbaustudien die Einbindung von ökologischen. gesellschaftlichen und künstleri
schen Grundlagen. Dabei sollen primär Inhalte bezüglich Ingenleurverantwortung und 
Technikfolgenabschätzung vermittelt werden. 

ad Abschnitt IV § 12 Abs.6· 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich entschieden gegen Zulas
sungsvoraussetzungen aus, da dies nur zu einer weiteren Verschulung der Universitäten 
führen würde. Au ßerdem ist durch diesen Absatz keine Studienzeitverkürzung zu erwarten, 
da dadurch Stehzeiten im Studium gefördert werden. 

) 
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ad Abschnitt 11 § 12 Abs. 8 

Um zu verhindern, daß es zu Teilprufungen mit zu großem Umfang kommt, fordert die 
Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau, daß eine Tei/prüfung über maximal 6 
Vorlesungsstunden abgehalten werden darf. Die Studienkommission soll die Möglichkeit 
erhalten, Einblick in und Einflu ß auf die Prufungsinhalte zu nehmen, und somit Art und Inhalt 
der Prüfungen zu kontrollieren. Die Absolvierung von Übungen und Lehrveranstaltungen 
als Zulassungsvoraussetzung soll auf keinen Fall verpflichtend gemacht werden. 

ad Abschnitt IV § 12 Abs.10 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich entschieden gegen Zu las
sungsvoraussetzungen aus, da dies nur zu einer weiteren Verschulung der Universitäten 
führen würde. Au ßerdem ist durch diesen Absatz keine Studienzeitverkürzung zu erwarten, 
da dadurch Stehzeiten im Studium gefördert werden. 

ad Abschnitt IV § 13 Abs. 2 

Die Stellungnahmen zum § 12 Abs. 6, Abs 8. und Abs. 10 gelten sinngemäß. 

ad Abschnitt IV §14 Abs. 3 

Die Stellungnahmen zum § 12 Abs. 6, Abs. 8 und Abs. 10 gelten sinngemäß. 

ad Abschnitt IV § 15 Abs. 3 

Die Stellungnahmen zum § 12 Abs. 6, Abs. 8 und Abs. 10 gelten sinngemäß. 

ad Abschnitt VI § 19 

. Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau lehnt die Einschränkung auf die eng
lische Sprache ab. Fremdsprachige Pflichtlehrveranstaltungen müssen parallel auch in 
deutsch angeboten werden. Weiters halten wir eine Ausweisung von in einer Fremdspra
che absolvierten Lehrveranstaltungen oder Prüfungen im Zeugnis für nicht notwendig. 

ad Abschnitt VI § 20 Abs. 2 

Begrüßt wird die verpflichtende Überprüfung der Studienpläne nach fünf Jahren. Nicht 
notwendig erscheint die explizite Erwähnung der Einladung von Interessensvertretungen 

\ 
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zu eir;ler Stellungnahme. Dies ist bereits im UOG als Möglichkeit vorgesehen, ein Verpflich
tungscharakter ist unzweckmäßig. 

ad Abschnitt VI § 22 Abs. 1 

Die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau spricht sich entschieden gegen die 
geplanten Übergangsbestimmungen aus, stattdessen fordert die Fakultätsvertretungder 
Fakultät Maschinenbau, daß ordentliche Hörer, die ihr Studium noch nach den im § 21 
genannten Studienvorschriften begonnen haben, berechtigt sind, ihr Studium nach jenen 
Studienvorschriften unbegrenzt fortzusetzen und zu beenden. 

Für die Fakultätsvertretung der Fakultät Maschinenbau: Uni" 
~e .I'.r/ 

~c; J'<;>-
i§ #' 
~ ,z\ 
(i .... " 

.: I 

~v(~~ 
'OLga Täubler 

~n~oWRJ 
Rudolf Faast V 

/h&r 
Josef Hengstschläger 

7)~I.;tJtr~ ,.',v. 
Angela Diewald Robert Wimmer 
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Erläuterung des Studienschwerpunktmodells 

Um eine größere Flexibilität in der Ausbildung zu erreichen und um schneller auf wissen
schaftliche Bedürfnisse reagieren zu können, schlägt die Fakultätsvertretung der Fakultät 
Maschinenbau anstelle des bisherigen Studienzweigmodells ein Studienschwerpunktsmo
dell vor. 

Damit eine breite Grundlagenausbildung für alle Hörer einer Studienrichtung gewährleistet 
ist, muß der erste Studienabschnitt und Teile des zweiten Studienabschnittes für alle 
Studierenden gleich sein (Plichtfächer und allgemeine gebundene Wahlfächer). Neben 
den mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen sind für eine universitäre Ausbil
dung Grundlagenfächer mit ökolgischen, sozialen und künstlerischen Inhalten unbedingt 
erforderlich, daher sind Plichtfächer mit solchen Inhalten unbedingt in den ersten und 
zweiten Studienabschnitt aufzunehmen. Bei der Festsetzung der Semesterwochenstun
denzahl des ersten Abschnittes ist darauf zu achten, daß dieser maximal 40% der 
gesamten Semesterwochenstunden des gesamten Studiums umfa6t, da die Größe des 
ersten Studienabschnittes indirekt die Anzahl der Wahlfächer im zweiten Abschnitt festlegt. 
Ob bereits im ersten Studienabschnitt neben den Plichtfächern gebundene Wahlfächer zu 
absolvieren sind, soll dem Studienplan vorbehalten sei, um auf spezielle Bedürfnisse 
einzelner Studienrichtungen eingehen zu können. 

Der gemeinsame Teil des zweiten Abschnittes für alle Studierenden mu ß Plichtfächer und 
gebundene Wahlfächer umfassen, wobei diese Wahlfächer unabhängig vom Studien
schwerpunkt sind. 

Um wissenschaftliches Arbeiten zu erlernen und um eine nötige Problemlösungskapazität 
zu erreichen, ist es notwendig, daß sich ein Studierender in einem Wissensgebiet vertieft. 
Hierzu dient die Wahl eines oder mehrer Studienschwerpunkte, aus einem Katalog von 
mehreren Studienschwerpunkten, welchen die Studienkommission zusammenstellt. Die 
Anzahl der möglichen Studienschwerpunkte und die Summe der enthaltenen Lehrveran
staltungen dürfen im Sinne der vielfältigen Lehre auf keinen Fall nach oben begrenzt 
werden. Es ist notwendig, daß ein Studienschwerpunkt aus Plichtfächern und gebundenen 
Wahlfächern besteht. Je nach Studienrichtung soll im Studienplan festgelegt werden, ob 
der Student einen oder mehrere Studienschwerpunkte (maximal drei) zu wählen hat. Aus 
der Anzahl der zu wählenden Schwerpunkte bestimmt sich natürlich die Größe der Plicht
und Wahlfächer eines Schwerpunktes. 

Um eine breite Wahlmöglichkeit zu gewährleisten, müssen die. Plichtstunden der zweiten 
Diplomprufung nach oben begrenzt werden. Die Plichtlehrveranstaltungen für alle Hörer 
und di.e Plichtlehrveranstaltungen der verschiedenen Studienschwerpunkte sollten ge
meinsam maximal ern Stundenausmaß von 50 % der gesamten Semesterwochenstunden 
der zweiten Diplomprüfung umfassen. Weiters ist es notwendig, daß im allgemeinen 
Wahltopf und in den Wahltöpfen der einzernen Studienschwerpunkte mindestens dreimal 
so viele Lehrveranstalungen angeboten werden, wie der Student aus diesem Wahltopf zu 
wählen hat, damit eine wirkliche Wahl ermöglicht wird. 

Neben~ der technischen Ausbildung ist für einen Akademiker auch noch ein großes 
Allgemeinwissen in nichttechnischen Gebieten nötig. Um das zu gewährleisten, soll dem 
Studenten die Möglichkeit gegeben werden, 15 Semesterwochenstunden völlig frei aus 
allen Lehrveranstaltungen aller in- und ausländischen Universitäten zu wählen. 
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